
§10
Begünstigung

Esdanf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereinesfremd sind oderdurch
unverhaltnismäßig hohe Vergütungen,begünstigt werden.

§11
Anfall desVereinsvermögens

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereines oder bei Wegfall seines

steuerbegünstigten Zweckes fällt das Vermögen des Vereines an den GG an der

Schiei, Jugendabteilung, mit der Auflage, es unmittelbar und ausschließlich fur

gemeinnützige Arbeit im Sinne der Ziele des Vereines (S 2) ZU verwenden.

(Freistellungsbescheid GC Steuemummer 15293 7483 2 Finanzamt Fiensburg)

§12
Personenbezeichnungen

Die Bezeichnung von Personen indieser Satzung gilt für Frauen und Männer

gleichermasen.

§13
Inkrafttreten

Vorstehende SatzZung wurdein der Mitgliederversammlung am 22.04.2010

beschlossen und gilt mit sofortigerWirkung als rechtskräftig.

Schleswig,22.April 2010



DerVorstand bestehtausdem

Vorsitzenden,

Stellvertretenden Vorsitzenden,

Rechnungsführer,

Schriftführer.

$8
Vorstand

Der Vorstand im Sinne des §26 BGB sind derVorsitzende, der steilvertretende

Vorsitzende und der Rechnungsführer. Jeder von ihnen ist einzeln zurVertretung

des Vereins berechtigt. Der Vorstand oder der Rechnungsführer sind einzeln befugt.,

über die Gelder und Bankkonten des Vereines zu verfügern.

Der Vorstand wird durch die Mitgliederversammlung gewählt. Die Amtszeit betr�gt 2
Jahre. Der Vorsitzende und der Rechnungsführer werden in geraden Jahren, der

stellvertretende Vorsitzende und der Schriftführer werden in ungeraden Jahren

gewähit.

Ausscheidende Vorstandsmitglieder können wiedergewähltwerden.

Der Vorstand ist veratwortlich für die ordnungsgemäße Geschäftsführung. Der

Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der Vorstandsmitglieder

arwesend sind.

Uber jede SitzungisteineNiederschrift zufertigen und vomVersammlungsleiter und

Protokollführerzu unterschreiben.

$9
Mittel

Mittel des Vereines dürfen nurfür die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.

Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines.



�7
Mitgliederversammiung

Aljährlich findetim ersten Quartal eine ordentliche Mitgliederversammlung statt,zu

der alle Mitgliedervom Vorstand unter Angabe der Tagesordnung einzuladen sind.

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen mindestens vier Tage vorher schrifiich

dem Vorstand eingereicht werden und begündet sein. Die Mitgliederversammlung

muss mit vierzehntägiger Frist schriftlich einberufen werden.

Der Mitgliederversammlung obliegen:

1. Entgegennahme desGeschäftsberichtes des Vorstandes,

2. Wahl desVorstandes,

3. Entiastung desVorstandes,

4. Wahl von zwei Kassenprüfern, die nicht dem Vorstand angehören d�rfen.

Einmalige Wiederwahl ist zulässig,wobei jedoch von den Kassenpr�fer

jeweils einerausscheiden muss.

5. Entscheidung über Mitgliedsbeiträge

6. Satzungsänderungen,

7. Entscheidung über eingereichte Anträge,

8.Auflösung des Vereins.

Eine außerordentliche Mitgliederversammiung muss vom Vorstand einberufen

werden, wenn mindestens ein Fünftel derMitglieder diesesschriftlich beantragt. Der

Vorstand kann bei Vorliegen eines wichtigen Grundes die Einberufung einer

außerordentlichen Mitgliederversammlung beschließen.

Jede ordnungsgemäß anberaumte Mitgliederversammlung ist beschlussfähig. Sie

beschließt durch einfache Mehrheit, soweit sie nicht Satzungsänderungen oder die

Auflosung des Vereines, die nur mit zweidrittel Mehrheit beschlossen werden

können, betreffen.

UberdieMitgliedenversammlung isteinProtokoll zufuhren.



�3
Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolat ausschließlich und unmittelbargemeinn�tzige Zwecke im Sinne

desAbschnitts steuerbegünstigte Zwecke der Abgabenordnung'

Der Verein ist selbstlostätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigerwirtschaftiiche

Zwecke.

§4
Mitgliedschaft

Mitglied kann jede natürliche oder juristische Person werdern, die den Verein im

Rahmen der Satzung unterstützen will, Über den schriftlichen Aufnahmeantrag

entscheidet derVorstand

DerVerein finanziertsich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen.

.DieMtgliedschaftist nicht auf Bewohner des Vereinsbereiches beschränkt

Die Mtgliedschaft endet mitdem Tod, durch Austrittserklärung oder Ausschluss. Der

jederzeit mogliche Austritt erfolgt durch eine schriftliche Erkl�rung anden Vorstand.

Ausschlussgrund ist das vereinsschãdigende Verhalten eines Mitgliedes. Uber den

Ausschluss entscheidet der Vorstand. Das Mitglied wird über denAusschluss durch

einen schriftlichenBescheid in Kenntnis gesetzt.

$5

Geschäftsjahr

Das Geschaftsjahr istdasKalenderjahr.

$6

Organe desVereins

Die Organe desVereins sind die Mitgliederversammlung und der Vorstand.



Satzungdes Fördervereins

Jugendgolf an der Schlei e.V.

Neufassung nach Satzanderung
am 22.04,2010

$1

Name und Sitz

Der Verein führt den Namen

„FördervereinJugendgolf
ander Schleie.V."

Der Verein hat seinen Sitz in Güby und ist im Vereinsregistereingetragen.

VR 5491 KI

§2
Zweck des Vereines

ist die Forderung des Sports durch Beschaffung von Mitteln fürdie Jugendabteilung

desGC an der Schiei zurVerwirklichung seinersteuerbegünstigten Zwecke (Sport).

Der Verein setzt sich das Ziel, Kindem und Jugendlichen aus der Region den

Golfsport zu ernöglichen. Ein besonderer Schwerpunkt seiner Arbeit soll die

Förderung desEinstiegs und das Grundlagentraining sein.

Um den Breitensport GOLF mit Leistungscharakterzu errmöglichen, önnen Kinder

und Jugendliche gefördert werden. Gefördert werden kann u.

a) dasTraining

b) die Tumierteilnahme

c) die Entsenduncg zu Verbands-oderoffenen Turnieren

d)
Ausrüstungsgegenstände

e)gefördertwerden kann undsolteauch derSchulspot


